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4. Jahrgang. Nr. 28. 11. Juli 1918.

Schweizer-Schule
Wochenblatt der katholischen Schulvereinigungen der Schweiz.

Der „pädagogischen Blätter" 25. Jahrgang.

xür die

Schriftleitung des Wochenblattes:
I. Troxler, Prof.. Luzern, Villenstr. 14

Beilagen zur Schweizer-Schule:

Volksschule — Mittelschule : :

Vie Lehrerin — Vücherkatalog

Geschäftsstelle der „Schweizer-Schule": Eberle L Nickenbach, Einsiedcln.
Inhalt: Das Gutachten des solothurnischen Schulinspektors im .OlteNer Schulsall". — Schul-

Nachrichten. — Krankenkasse. — Samstag und Ausgaben. — Stellenvermittlung. - Zur
gefl. Beachtung. — Inserate.

Betlage: Mittelschule Nr. S (mathematisch-naturwissenschaftliche Ausgabe).

Das Gutachten des solothurnischen Schulinspektors
im „Oltener Schulsall".

Zur Orientierung verweisen wir die Leser der „Schweizer-Schule" auf die

beiden bezüglichen Artikel in Nr. 48 des Jahrganges 1917 und Nr. 3 des Jahr-
ganges 1918. Unterdessen ist „eine Untersuchung bezw. eine Berichterstattung durch
den Kantonalinspektor Prof. Weber veranlaßt' worden. Uns interessiert sowohl die

Art und Weise der Untersuchung wie deren Ergebnis. Da stellen wir zuerst fest:

die Untersuchung wurde vom Inspektor allein, ohne Beiziehung auch nur eines

Mitgliedes der Aufsichtskommission durchgeführt. Wer garantiert uns da für die

objektive, durch nichts beeinflußte Untersuchung? Auch wenn man jede absichtliche

Parteinahme des Inspektors für den angeklagten Lehrer ausschließt, bleibt bei dem

persönlichen Freundschaftsverhältnis, das zwischen Lehrer und Inspektor besteht,

die subjektive, unwillkürliche Sympathie des Richters zum Angeklagten ganz natür-
lich, sodaß von einer unbeeinflußten Untersuchung keine Rede sein kann. Was hat

nun diese Untersuchung festgestellt? Die katholische Schülerin L. G., heißt es in
dem Bericht, hat sich zur Abendmahlslehre wie folgt geäußert: „Als wir die Re-

formation behandelten, kamen wir auch auf die Unterschiede zwischen der alten

und der neuen Lehre zu sprechen. Herr Allemann fragte mich, welches der Grund-
satz der katholischen Kirche bezüglich des Abendmahles sei. Ich wußte zuerst nicht,

was er meinte, dann kam es mir in den Sinn, ich machte auf die Unterschiede

zwischen römischkatholischer, lutheranischer und zwinglianischer Auffassung aufmerk-
sam. (Woher hat wohl die Schülerin diese Unterschiede gewußt,, wenn sie doch erst

zur Behandlung der Reformation kamen? D. E.) Herr Allemann erklärte nachher,

nach seiner Auffassung sei die Anwesenheit Christi mit Leib und Blut nicht erwiesen.
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